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7) Regierungs - Bekanntmachung
vom 6Len  Februar 1824 ., xubl.  am
12 Len  sju8ä.
Durch die Verordnung vom 2Zsten Zu - Authentische

^ ^ ^ Interpretation
lms 1814 . §. 26 . sind auch IN der Herrlich - n-xgen Rufhe-
keit Kniphaus  en , welche in Folge eines b>mg derm der
Tractats von Fontainebleau vom u ten
vember 1807 « an Holland abgetreten , mit geschrieben Ze¬
der Herrschaft Jever vereinigt und von der- wesenm Rcm-

selben bis jetzt nicht getrennt ist , dre vor derCon-
Einfuhrung des Holländischen und nachmalstracte und Le-
Les Französischen Rechtes bestandenen Gesetze
und Gewohnheiten wiederhergestellt und gül¬
tig , so weit sie nicht durch die gedachte Ver¬
ordnung und spatere für die Erbherrschaft
Zever verbindliche Gesetze und Gewohnheiten
abgeändert wurden « Gleichwohl ist die in der
Herrlichkeit Kniphausen früher bestandene
Vorschrift : daß Contracte und letzte Wil¬
lenserklärungen vom sandgerichte revidirt und
consirmirt werden sollen , welchemnächst letz¬
tere in ein besonderes , einen Theil des Zn-
grossations - Protocolles ausmachendes Testa¬
menten - Protocoll eingetragen wurden , auch
in gewissen Fällen noch außerdem eine landes¬
herrliche Consirmation der letzten Willens -Ord¬
nungen nachgesucht werden mußte , seither ent¬
weder gar nicht oder nichtgehörig beachtet wor¬
den, weil die Eingesessenen ungewiß waren , ob
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und wie weit diese Vorschriften bey den all¬
gemeinen Bestimmungen der Beamten - In¬
struction über die Form der Urkunden noch
anwendbar , und bey welchen Behörden jene
besonderen Constrmatwnen zu suchen seyen.
Um nun die daraus entstandene Unsicherheit
der Rechtsverhältnisse zu heben , wird mit
Seiner Herzoglichen Durchlaucht
höchster Genehmigung - in Kraft einer authen¬
tischen Auslegung als Ausnahme von der
Regel der Verordnung vom 2 -z sten Julius
1814 . hiermit bestimmt : daß bis zu einer
etwaigen anderen , künftige Falle rcgulirenden,
Verordnung es der gedachten Revision und
Constrmation nicht bedürfe , die Contracte und
letzte Willenserklärungen also auch ohne sol¬
che , in sofern der Rechtsbeständigkeit dersel¬
ben sonst nichts im Wege stehet, , für gültig
zu achten seyen , sie mögen bereits seit der Re¬
organisation zu Stande gekommen seyn , oder
künftig annoch errichtet werden ; Rechtskraft
jedoch , und was derselben gleich ist , ausge¬
nommen.

Oeffentliche Urkunden werden nach § . 40.
der Beamten - Instruction in das Urkunden¬
buch eingetragen und die Zngrossation geschieht
»ach wie vor in Gemäßheit der Hypotheken-
verordnung.
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